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B E K A N N T M A C H U N G

Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid

Aufstellungsbeschluss zur Neufassung des 
 Bebauungsplanes O 203 – Teil A

Aufgrund des § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Solingen in seiner Sitzung am 03.07.2014 folgen-
den Beschluss gefasst: 

Für das Gebiet zwischen Düsseldorfer Straße, Grünstraße, Em-
scherstraße und Lennestraße wird die Aufstellung der Neufassung 
des Bebauungsplanes O 203 – Teil A beschlossen. Bestandteil des 
Beschlusses ist der Lageplan im Maßstab 1:500 vom 19.05.2014, 
in dem die Grenzen des künftigen Plangebietes durch starke 
schwarze unterbrochene Linien gekennzeichnet sind.

Gem. § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht – Bekanntmachungs-
verordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 
516) in der derzeit geltenden Fassung wird schriftlich bestä-
tigt, dass der Wortlaut des Aufstellungsbeschlusses mit dem 
Ratsbeschluss übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) 
BekanntmVO verfahren worden ist. Die Bekanntmachung 
wird angeordnet. Gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 3 (1) Be-
kanntmVO wird veranlasst, dass der Ratsbeschluss und die 
Bekanntmachungsanordnung in vollem Wortlaut und in der 
nach § 4 BekanntmVO vorgeschriebenen Form öffentlich 
bekanntgemacht werden.

Solingen, 11.07.2014

Feith
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Der durch den Rat der Stadt Solingen am 03.07.2014 ge-
troffene Beschluss wird hiermit gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. 
§ 4 BekanntmVO öffentlich bekanntgemacht. Der volle 
Wortlaut des Beschlusses lautet:

Für das Gebiet zwischen Düsseldorfer Straße, Grünstraße, Em-
scherstraße und Lennestraße wird die Aufstellung der Neufassung 
des Bebauungsplanes O 203 – Teil A beschlossen. Bestandteil des 
Beschlusses ist der Lageplan im Maßstab 1:500 vom 19.05.2014, 
in dem die Grenzen des künftigen Plangebietes durch starke 
schwarze unterbrochene Linien gekennzeichnet sind.

Der Lageplan im Maßstab 1:500 vom 19.05.2014 als Be-
standteil zum Aufstellungsbeschluss der Neufassung des 
Bebauungsplanes O 203 – Teil A liegt vom Tage der Be-
kanntmachung an im Rathaus Solingen-Mitte, Stadtdienst 
Planung, Mobilität und Denkmalpflege, Abteilung Städte-
bauliche Planung, Rathausplatz 1, 2. Obergeschoss wäh-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Dienst-
stunden sind Montags, Dienstags und Mittwochs jeweils in 
der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie von 14.00 bis 16.00 
Uhr, Donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie 
von 14.00 bis 18.00 Uhr und Freitags von 8.00 bis 13.00 
Uhr. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.



B E K A N N T M A C H U N G

Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid

Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des 
 Bebauungsplanes O 531

Aufgrund des § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Solingen in seiner Sitzung am 03.07.2014 folgen-
den Beschluss gefasst: 

Für das Gebiet südöstlich des Richterweges, südwestlich des 
Kyllmannweges und westlich der Hofschaft Dahl wird die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes O 531 
beschlossen. Bestandteil des Beschlusses ist der Lageplan im 
Maßstab 1:500 vom 19.05.2014, in dem die Grenzen des 
künftigen Plangebietes durch starke schwarze unterbrochene 
Linien gekennzeichnet sind.

Gem. § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht – Bekanntmachungs-
verordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 
516) in der derzeit geltenden Fassung wird schriftlich bestä-
tigt, dass der Wortlaut des Aufstellungsbeschlusses mit dem 
Ratsbeschluss übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) 
BekanntmVO verfahren worden ist. Die Bekanntmachung 
wird angeordnet. Gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 3 (1) Be-
kanntmVO wird veranlasst, dass der Ratsbeschluss und die 
Bekanntmachungsanordnung in vollem Wortlaut und in der 
nach § 4 BekanntmVO vorgeschriebenen Form öffentlich 
bekanntgemacht werden.

Solingen, 11.07.2014

Feith
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Der durch den Rat der Stadt Solingen am 03.07.2014 ge-
troffene Beschluss wird hiermit gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. 
§ 4 BekanntmVO öffentlich bekanntgemacht. Der volle 
Wortlaut des Beschlusses lautet:

Für das Gebiet südöstlich des Richterweges, südwestlich des 
Kyllmannweges und westlich der Hofschaft Dahl wird die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes O 531 
beschlossen. Bestandteil des Beschlusses ist der Lageplan im 
Maßstab 1:500 vom 19.05.2014, in dem die Grenzen des 
künftigen Plangebietes durch starke schwarze unterbrochene 
Linien gekennzeichnet sind.

Der Lageplan im Maßstab 1:500 vom 19.05.2014 als Be-
standteil zum Aufstellungsbeschluss der der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes O 531 liegt vom Tage der Bekannt-
machung an im Rathaus Solingen-Mitte, Stadtdienst Pla-
nung, Mobilität und Denkmalpflege, Abteilung Städtebau-
liche Planung, Rathausplatz 1, 2. Obergeschoss während 
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Dienststun-
den sind Montags, Dienstags und Mittwochs jeweils in der 
Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie von 14.00 bis 16.00 Uhr, 
 Donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie von 
14.00 bis 18.00 Uhr und Freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr. 
Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
dient als grobe Umschreibung des Lageplans im Maßstab 1:500 
vom 19.05.2014 als Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses zur 
Neufassung des Bebauungsplanes O 203 – Teil A. Vervielfältigt mit 
Genehmigung des Stadtdienstes Vermessung und Kataster Solingen 
DGK 5 (17.3/98).

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der 
derzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, dass die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 11.07.2014

Feith
Oberbürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G

Stadtbezirk Gräfrath

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanes G 628

Aufgrund des § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Solingen in seiner Sitzung am 03.07.2014 folgen-
den Beschluss gefasst: 

Für das Gebiet entlang der Wuppertaler, Focher und Schlag-
baumer Straße im Abschnitt zwischen der Ahornstraße im Nor-
den und der Kriemhildenstraße im Süden wird die Aufstellung 
des Bebauungsplanes G 628 beschlossen. Bestandteil des Be-
schlusses ist der Lageplan im Maßstab 1:500 vom 19.05.2014, 
in dem die Grenzen des künftigen Plangebiets durch starke 
schwarze unterbrochene Linien gekennzeichnet sind.

Gem. § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht – Bekanntmachungs-
verordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 
516) in der derzeit geltenden Fassung wird schriftlich bestä-
tigt, dass der Wortlaut des Aufstellungsbeschlusses mit dem 
Ratsbeschluss übereinstimmt und dass nach § 2 (1) und (2) 
BekanntmVO verfahren worden ist. Die Bekanntmachung 
wird angeordnet. Gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 3 (1) Be-
kanntmVO wird veranlasst, dass der Ratsbeschluss und die 
Bekanntmachungsanordnung in vollem Wortlaut und in der 
nach § 4 BekanntmVO vorgeschriebenen Form öffentlich 
bekanntgemacht werden.

Solingen, 11.07.2014

Feith
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Der durch den Rat der Stadt Solingen am 03.07.2014 ge-
troffene Beschluss wird hiermit gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. 
§ 4 BekanntmVO öffentlich bekanntgemacht. Der volle 
Wortlaut des Beschlusses lautet:

Für das Gebiet entlang der Wuppertaler, Focher und Schlag-
baumer Straße im Abschnitt zwischen der Ahornstraße im Nor-
den und der Kriemhildenstraße im Süden wird die Aufstellung 
des Bebauungsplanes G 628 beschlossen. Bestandteil des Be-
schlusses ist der Lageplan im Maßstab 1:500 vom 19.05.2014, 
in dem die Grenzen des künftigen Plangebiets durch starke 
schwarze unterbrochene Linien gekennzeichnet sind.

Der Lageplan im Maßstab 1:500 vom 19.05.2014 als Be-
standteil zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes G 
628 liegt vom Tage der Bekanntmachung an im Rathaus So-
lingen-Mitte, Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmal-
pflege, Abteilung Städtebauliche Planung, Rathausplatz 1, 
2. Obergeschoss während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht aus. Dienststunden sind Montags, Dienstags und 
Mittwochs jeweils in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr sowie 
von 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstags in der Zeit von 8.00 
bis 13.00 Uhr sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr und Freitags 
von 8.00 bis 13.00 Uhr. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
dient als grobe Umschreibung des Lageplans im Maßstab 1:500 
vom 19.05.2014 als Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes O 531. Vervielfältigt mit Ge-
nehmigung des Stadtdienstes Vermessung und Kataster Solingen 
DGK 5 (17.3/98).

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der 
derzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, dass die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 11.07.2014

Feith
Oberbürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G

Dienstjubiläum

Am 18.07.2014 feiert

• Herr Peter Brangs, Kommunales Jobcenter Solingen 
(Freizeitphase ATZ)

sein 25-jähriges Dienstjubiläum.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
dient als grobe Umschreibung des Lageplans im Maßstab 1:500 
vom 19.05.2014 als Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan G 628. Vervielfältigt mit Genehmigung des Stadt-
dienstes Vermessung und Kataster Solingen DGK 5 (17.3/98).

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der 
derzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, dass die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 11.07.2014

Feith
Oberbürgermeister
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